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Satzung  
über die Erhebung von Friedhofs-

gebühren durch die Stadt Wol-
mirstedt  

 
Auf Grund der §§ 8 und 45 Abs. 2 Ziff. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17.06.2014 und §§ 1, 2 und 5 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 in der 
zur Zeit geltenden Fassung sowie des 
Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- 
und Friedhofswesen des Landes Sachsen-
Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt, BestattG LSA) vom 
05.02.2002 (GVBl. LSA S. 46) in der zur 
Zeit geltenden Fassung hat der Stadtrat 
der Stadt Wolmirstedt in seiner Sitzung am 
07.12.2017 folgende Neufassung der Sat-
zung über die Erhebung von Friedhofsge-
bühren durch die Stadt Wolmirstedt be-
schlossen. 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Die Satzung über die Erhebung von Fried-
hofsgebühren in der Stadt Wolmirstedt gilt 
für nachfolgend in der Stadt Wolmirstedt 
gelegene und von ihr verwalteten Friedhö-
fen: 
 
- Friedhof St. Katharinen Wolmirstedt 
- Friedhof Wolmirstedt OT Elbeu 
- Friedhof Wolmirstedt OT Mose 
- Friedhof Wolmirstedt OT Farsleben 
- Friedhof Wolmirstedt OT Glindenberg. 
 

§ 2 Gebührenpflicht 
 
Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen und Anlagen im Rahmen 
der Friedhofssatzung der Stadt Wol-
mirstedt werden Gebühren nach Maßgabe 
des als Anlage beigefügten Gebührenver-
zeichnisses erhoben. Das Gebührenver-
zeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 
 
 
 

§ 3 Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist, 
 
a) wer zur Tragung der Kosten gesetzlich 

verpflichtet ist, 
 
b) derjenige, der den Antrag auf Benut-

zung der Friedhofseinrichtungen stellt 
zum Zwecke der Bestattung oder Ver-
leihung eines Grabnutzungsrechtes 
oder auf Durchführung sonstiger Leis-
tungen. 

 
(2) Sind für eine Leistung mehrere Per-
sonen gebührenpflichtig, so haften sie als 
Gesamtschuldner (gem. § 13 Abs.1 Nr. 2 
Buchst. b) KAG LSA in Verbindung mit § 
44 AO) 
 

§ 4 Entstehung der Gebührenschuld, 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenschuld für die Verlei-
hung und die Verlängerung von Grabnut-
zungsrechten entsteht mit der Erteilung 
der Verleihungsurkunde bzw. der Erteilung 
der Verlängerungsurkunde. Die Gebüh-
renschuld für die Überlassung einer Grab-
stätte in einer Urnengemeinschaftsanlage 
anonym entsteht mit der Bestattung. Die 
Gebührenschuld für die Bestattungs-
gebühren entsteht mit der Inanspruch-
nahme dieser Leistung. Die Gebühren 
sind 2 Wochen nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. 
 
(2) Erhebungszeitraum für die Friedhofs-
unterhaltungsgebühr ist das Kalenderjahr. 
Bei Beginn oder Beendigung der Gebüh-
renpflicht während eines Kalenderjahres 
wird nur die Gebühr für den tatsächlich in 
Anspruch genommenen Zeitraum des lau-
fenden Jahres erhoben. Die Jahresgebüh-
renschuld entsteht jeweils zu Beginn des 
Erhebungszeitraumes in Anwendung des 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Gebühren-
satzes. Die Friedhofsunterhaltungsgebüh-
ren sind zum 1. Juli des laufenden Jahres 
fällig.  
 
(3) Im Gebührenbescheid kann bestimmt 
werden, dass dieser auch für künftige 
Zeitabschnitte gilt solange sich die Be-
rechnungsgrundlage nicht ändert. 
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§ 5 Besonderes 

 
(1) Besondere bzw. zusätzliche Leistun-
gen, die in dem Gebührenverzeichnis nicht 
vorgesehen sind, werden nach dem tat-
sächlichen Aufwand festgesetzt. 
 
(2) Für die Entsorgung (Blumen, Kränze 
oder Ähnlichem) sowie das Hügeln bei 
Erstanlagen sind die nach § 3 verpflichte-
ten Gebührenschuldner innerhalb von vier 
Wochen verantwortlich. Nach Ablauf der 
Frist kann die Stadt Wolmirstedt tätig wer-
den. In diesem Fall gilt Abs.1 für die Kos-
ten. 
 

§ 6 Billigkeitsregelungen 
 
(1) Ansprüche aus dem Abgabenschuld-
verhältnis können ganz oder teilweise ge-
stundet werden, wenn die Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der An-
spruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. 
 
(2) Ist deren Einziehung nach Lage des 
Einzelfalles unbillig, können Sie ganz oder 
zum Teil erlassen werden. Für die Ver-
wirklichung, die Fälligkeit und das Erlö-
schen aus Abgabenverhältnis gelten die 
§§ 218-223, 224 Abs. 1 und 2, 225, 226, 
227 Abs. 1, 228-232 der Abgabenordnung 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 7 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Neufassung der Satzung über 
die Erhebung von Friedhofsgebühren der 
Stadt Wolmirstedt tritt nach öffentlicher 
Bekanntmachung zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung von Friedhofsgebühren vom 
13.03.2014 und die 1. Änderung der Fried-
hofsgebührensatzung vom 17.12.2015 
außer Kraft. 
 
Wolmirstedt, den 08.12.2017 
 
 
    -Dienstsiegel- 
M. Stichnoth 
Bürgermeister 


